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EID DER OFFIZIERE UND SOLDATEN DER KOMPAGNIE ZURLAUBEN IM REGI¬

MENT PFYFFER

"Zue wüssen seye 3 dass weilen es Jhro Aller Christlichisten Königl . Mayestet

aus Franckhreich [Ludwig  XIV . ] unnserem Eydt - undt Pundtsgnossen belie¬

ben wollen 3 in dero diensten lauth Pündtnuss unnser Ohrt mit einer Eydtgen.

Compagni zue beehren 3 welche wie andere alle under Er . Oberst [Franz Ludwig]

Pfyffsrs  Regiment solle regimentiert werden . Undt nun solche dem Hr.

Haubtman Beat Jacob [II . ] Zurlauben wegen dero . . . Königl . Mayestet

schon von etlichen Jahren hero von Jhme treüw geleisteten diensten allergne-

digist zue Conferieren . Als seindt hierüber disere Königkliche Offerten undt

anerbiethen 3 Erstens einem gesambten [ Zuger ] Statt undt Ambt Rath 3 undt mithin

nach unnseren alten brüchen 3 den vier Gemeinden [d . h . den Gemeindeversammlun¬

gen der Stadt Zug 3 sowie von Menzingen 3 Aegeri und Baar ] 3 als den höchsten Ge-

walden vorgeöffnet worden 3 darüber man befunden 3 dass vermög dero mit Jhro

Königl . Mayestet habendten Pündten solche neüwe dienst 3 welche so wohl unnse¬

rem Ohrt 3 als auch den Unnserigen Jnteressierten Nutz - undt vorträglich sein

werden 3 nit verweigeren sollen 3 sonders danckhnemlich annemmen khönnen undt

wollen.

Undt weilen nun nach dem Exempel unnseren lieben Altfordern erfordern will 3

dass man den Officieren undt Soldaten diser Compagnie zue dero verhalten den

gewöhnlichen Eydt geben thüe 3 als wird solches wie volget vorgeläsen wer¬

den.



Die Officier undt Soldaten sollen Schweren den Vorgesetzten hochen undt Eide-

ren Officieren den Schuldigen Hespect treüw undt gehorsamme leisten , in allen

Zügen undt Wachten , auch anderen Kriegs Actionen , wo Seye werden Cormandiert

werden , Eüch getrüw undt Mannhafft bey dem Fahnen verhalten , doch mit austruck-

henlichem Vorbehalt , dass Jhr anderst nit , als nach Jnnhalt die Pündtnuss,

welche mit zwüschendt Jhro Königl . Mayestet undt der . . . Eydtgnosschafft auff-

gerichtet ist , Eüch gebrauchen lassen , auch nit wider die Jenigen Fürsten so

wohl Geistl . als weltliche Ständt , welche in obvermelter Pündtnuss Specifi-

ciert begriffen und Vorbehalten worden [ - Verbot von Transgressionen - ] . Jm

übrigen sollen seye auch beobachten , was etwan seiner Zeiten denselbigen aus

der Eydtgen . Ordinanz möchte vorgeöffnet werden. . ..

[gez . J LandtSchreiber [Melchior ] Jten , Zug"
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